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Bürgschaftsurkunde

	Der Auftragnehmer

	Name und Sitz
[bookmark: Text1]     

	und

	der Auftraggeber

	Linksniederrheinische Entwässerungs-Genossenschaft, KdöR
Friedrich-Heinrich-Allee 64, 47475 Kamp-Lintfort

	letztlich vertreten durch

	Den Vorstand, Herrn Dipl.-Ing. Volker Kraska

	haben folgenden Vertrag geschlossen

	Nr. des Auftragsschreibens/Vertrag
	Datum:

	[bookmark: Text_Nummer]MT72005503
	     

	Bezeichnung der Leistung

	[bookmark: Text_Bezeichnung]KA Moers-Gerdt

Leistung
[bookmark: Text_Leistung][bookmark: _GoBack]Demontage, Montage und Erweiterung der Belüftungseinrichtung für die Betonsanierung des Schwachlastbelebungsbeckens 1

	Nach den Bedingungen dieses Vertrages hat der Auftragnehmer Sicherheit für die vertragsgemäße Ausführung der Leistung einschließlich Erfüllung der Mängelansprüche zu leisten. Er leistet die Sicherheit in Form dieser Bürgschaft.

	

	Der Bürge

	Name und Anschrift

	     

	übernimmt hiermit für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht und verpflichtet sich, jeden Betrag bis zu einer Gesamthöhe von

	      €

	an den Auftraggeber zu zahlen. Auf die Einreden der Vorausklage gemäß § 771 BGB wird verzichtet. 

	Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde. Die Bürgschaftsforderung verjährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des Bürgschaftsvertrages getroffene Vereinbarung über die Verjährung der Hauptforderung zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind für den Bürgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend.

	Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle.

	

	Ort, Datum
	
	Unterschrift(en) Bürge
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